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Die zunehmende Mobilität der Produkti-
onsfaktoren Kapital, Arbeit  und Wissen ver-
schärft die Konkurrenz unter den Volkswirt-
schaften. Eine Volkswirtschaft ist dann in der 
Lage, nachhaltigen Wohlstand zu schaffen, 
wenn sie im internationalen Standortwettbe-
werb Kapital und Know-how in Form hoch 
qualifizierter Arbeitskräfte anzuziehen ver-
mag. Die Verflechtungen global tätiger Unter-
nehmen haben dazu geführt, dass auch die 
nationale Wirtschaftspolitik zunehmend ei-
ner Konkurrenz ausgesetzt ist. 

In den letzten Jahren sind Fragen der inter-
nationalen Standortattraktivität in vielen 

Staaten auf der politischen Agenda nach oben 
gerückt. Unter Standortattraktivität wird hier 
der Grad verstanden, in dem eine Gebietskör-
perschaft – in Konkurrenz zu anderen Ge-
bietskörperschaften – in der Lage ist, mobile 
Produktionsfaktoren anzuziehen und der 
Abwanderung solcher Faktoren entgegenzu-
wirken. Es geht darum, die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 
sich der Standort im Rahmen der globalen 
Arbeitsteilung optimal behaupten kann. Je 
nach komparativem Vorteil eines Landes ge-
staltet sich die adäquate Strategie anders. 

Die Schweiz hat weder den Vorteil eines 
grossen Binnenmarkts noch kann sie von na-
türlichen Begebenheiten – wie Rohstoffreich-
tum oder Meeranschluss – profitieren. Als 
kleine und offene Volkswirtschaft ist sie auf 
eine attraktive Steuerpolitik angewiesen, um 
ihren «natürlichen» Wettbewerbsnachteil 
kompensieren zu können.1 

Wie die Attraktivität messen?

Die Steuerbelastung von Unternehmen 
wird mit verschiedenen Indikatoren gemessen 
(vgl. Kasten 1). Als Kennzahl für die steuerliche 
Standortattraktivität bieten sich zunächst die 
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Kasten 1

Fiskal- und Steuerquote – begrenzte 
Aussagekraft

Häufig wird die steuerliche Standortat-
traktivität mit der Höhe und Entwicklung der 
Fiskal- und Steuerquote gemessen. Diese ist 
jedoch als finanzpolitische Kennzahl bezüg-
lich Standortattraktivität von begrenzter 
Aussagekraft. Sie zeigt, welcher Teil des 
Sozialprodukts als Steuern und obligatori-
sche Sozialversicherungsleistungen der Be-
völkerung zur privaten Verwendung entzogen 
wird. Sie gibt aber nur sehr oberflächlich Aus-
kunft über die konkrete steuerliche Attrak-
tivität für verschiedene Steuerpflichtige. 
Aussagekräftiger für die Standortattraktivi-
tät sind konkrete Angaben zur Steuerbelas-
tung, insbesondere von mobilen Steuer-
pflichtigen wie Unternehmen und hoch quali-
fizierten Arbeitskräften.

In den letzten Jahren sind Fragen der internationalen Standortattraktivität in vielen Staaten auf der politischen Agen-
da nach oben gerückt. In der Schweiz warf Ende 2005 das neue Steuergesetz des Kantons Obwalden grosse Wellen, das 
unter anderem einen degressiven Steuersatz für Einkommen über 300 000 Franken und Vermögen über 5 Mio. Franken 
vorsieht. Im Bild: Sarnen. Bild: Keystone

1 Selbstverständlich gibt es neben der Steuerpolitik 
weitere Bestimmungsfaktoren der Standortqualität. 
Diese sollen hier jedoch nicht behandelt werden.
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statutarischen (d.h. gesetzlichen) Gewinnsteu-
ersätze an. Sie können jedoch erheblich von 
der tatsächlichen Steuerbelastung abweichen. 
Dafür verantwortlich ist die Fülle von steuer-
lichen Regelungen sowie Abschreibungs- und 
Bewertungsvorschriften, welche die Bemes-
sungsgrundlage beeinflussen und über die 
Gestaltung der Steuertarife hinaus die Steuer-
zahlung bestimmen. Dazu zählt auch die 
schweizerische Besonderheit der Abzugsfä-
higkeit der Gewinnsteuer von ihrer eigenen 
Bemessungsgrundlage. Die statutarischen 
Steuersätze sind denn auch lediglich für die 
grenzüberschreitende Verschiebung von Un-
ternehmensgewinnen relevant. Für aussage-
kräftigere internationale Vergleiche werden 
effektive Steuersätze ermittelt. Wie Tabelle 1 
zeigt, nimmt die Schweiz sowohl bei den statu-
tarischen als auch bei  den effektiven Gewinn-
steuersätzen international eine Spitzenpositi-
on ein.

Unternehmen werden nicht nur mit Ge-
winn-, sondern auch mit Kapital- oder Lie-
genschaftssteuern usw. belastet. Zur Messung 
dieser aggregierten Steuerbelastung für Un-
ternehmen haben sich investitionstheoreti-
sche Konzepte durchgesetzt. Dabei wird die 
Steuerbelastung für ein die jeweiligen natio-
nalen Gegebenheiten repräsentierendes Mo-
dellunternehmen ermittelt. Berechnet wird 
einerseits die effektive durchschnittliche Steu-
erbelastung (Effective Average Tax Rates, 
EATR). Der effektive Durchschnittssteuersatz 
misst die Steuerbelastung für hoch rentable 
und unteilbare Investitionen und ist deshalb 
wichtig für Standortentscheide grosser, inter-
national tätiger Unternehmen. Verschiedene 
Schweizer Standorte verfügen über eine at-
traktive effektive durchschnittliche Steuer-
belastung (vgl. Grafik 1). 

Anderseits wird auch die effektive Grenz-
steuerbelastung (Effective Marginal Tax Rates, 
EMTR) ermittelt. Dabei handelt es sich um die 
Steuerbelastung, die bei einer zusätzlichen 
Investition anfällt, deren Rendite gerade noch 
die Kapitalkosten deckt. Je niedriger die effek-
tive Grenzsteuerbelastung auf Unterneh-
mensebene ist, umso mehr potenzielle Inves-
titionsprojekte sind rentabel und umso höher 
fällt dementsprechend das Investitionsvolu-
men aus. Ein höheres Investitionsvolumen 
lässt den Kapitalstock rascher anwachsen, er-
laubt damit eine kapitalintensivere Produkti-
onsweise und ermöglicht höhere Löhne und 
mehr Wachstum. Zudem verfügt ein Unter-
nehmen über einen steuerlichen Wettbe-
werbsvorteil, wenn seine Investitionen einer 
niedrigeren effektiven Grenzsteuerbelastung 
ausgesetzt sind. Wie Grafik 2 zeigt, sind ver-
schiedene Schweizer Standorte auch bezüg-
lich effektiver Grenzsteuerbelastung interna-
tional attraktiv.

in %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Zu
g

Du
bli

n

Nidw
ald

en

Br
ati

sla
va

Wars
za

wa

Lu
ze

rn

Sc
hw

yz

Bu
da

pe
st

Be
rn
Zü

ric
h
Tic

ino
Va

lai
s

St.
Ga

lle
n

Va
ud

Lju
blj

an
a

Ge
nè

ve
Pra

ha

Ba
se

l-S
tad

t
Wien

Ba
se

l-L
an

ds
ch

aft

Hels
ink

i

Sto
ck

ho
lm

Ko
pe

nh
ag

en

Lu
xe

mbo
ur

g
Os

lo

De
n H

aa
g

Lo
nd

on

Br
üs

se
l

To
rin

o

Ba
s-R

hin

Br
em

en

Bo
sto

n

 Quelle: BAK Basel Economics; ZEW, IBC Taxation Index 2005 /  
Die Volkswirtschaft 

Anmerkung: Bei regionaler Variation wird jeweils der 
wirtschaftlich bedeutendste Ort berücksichtigt (in der 
Schweiz jeweils der Kantonshauptort). Die regionale 
Abdeckung umfasst 13 Schweizer Kantone.

Grafik 1

Effektive Durchschnittssteuerbelastung (EATR) von Unternehmen, 2005

Staat Statutarischer Zuschlag Statutarische  Effektive 
 Körperschafts-  Gewinnsteuersätze Gewinnsteuersätze
 steuersatz beim   auf lokaler und  
 Zentralstaat  regionaler Ebene 

Schweiza 8.50 – 11.17-26.00 16.44–25.65

Belgien 33.00 3.00 – 33.99

Dänemark 28.00 – – 28.00

Deutschland 25.00 5.50 16.67-19.68 38.65–40.86

Finnland 26.00 – – 26.00

Frankreich 33.33 4.80 – 34.93

Grossbritannien 30.00 – – 30.00

Irland 12.50 – – 12.50

Italien 33.00 – 4.25 37.25

Luxemburg 22.00 4.00 7.50 30.38

Niederlande 31.50 – – 31.50

Norwegen 28.00 – – 28.00

Österreich 25.00 – – 25.00

Polen 19.00 – – 19.00

Schweden 28.00 – – 28.00

Slowakei 19.00 – – 19.00

Slowenien 25.00 – – 25.00

Spanien 35.00 – 7.50 39.88

Tschech. Rep. 26.00 – – 26.00

Ungarn 16.00 – 2.25 17.71

USA 35.00 – 9.50 41.18

Tabelle 1

Statutarische und effektive Gewinnsteuersätze in %, 2005

a Für die Schweiz sind die folgenden 13 Kantone Quelle: BAK Basel Economics; ZEW, IBC Taxation Index 2005 / 
   berücksichtigt: BL, BS, BE, GE, LU, NW, SZ, SG,  Die Volkswirtschaft
 TI, VS, VD, ZG und ZH.
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winnthesaurierung (einbehaltene Gewinne), 
Anteilsfinanzierung (neues Eigenkapital) und 
Fremdkapital dargestellt. Auffallend ist die für 
die Schweiz charakteristische grosse Differenz 
in der Besteuerung thesaurierter Gewinne 
und neuer Anteile – eine Folge der fehlenden 
Kapitalgewinnbesteuerung einerseits und der 
wirtschaftlichen Doppelbelastung ausge-
schütteter Gewinne anderseits. Über alle Fi-
nanzierungswege betrachtet bewegen sich le-
diglich die Niedrigsteuerkantone Nidwalden, 
Schwyz und Zug in der Spitzengruppe, wäh-
rend Kantone mit höheren Steuern hintere 
Plätze belegen. Bei der Besteuerung qualifizie-
render Anteilseigner (nicht aufgelistet) belegt 
Nidwalden – aufgrund der Teilbesteuerung 
von Dividenden – hinter Tschechien und der 
Slowakei den dritten Rang. 

Steuerliche Standortattraktivität  
für Arbeitskräfte

In Analogie zum Konzept der effektiven 
Durchschnittssteuerbelastung für Unterneh-
men haben Elschner und Schwager (2005) ein 
Konzept zur Ermittlung der effektiven Steuer-
belastung hoch qualifizierter Arbeitskräfte 
entwickelt. Unternehmen stehen im Wettbe-
werb um hoch mobile und qualifizierte Ar-
beitskräfte. Um sie rekrutieren zu können, 
müssen die Unternehmen mit dem Lohn die 
Steuern auf Arbeitseinkommen und Sozial-
versicherungsbeiträge kompensieren. Konse-
quenterweise geht der Standortvergleich also 
von einem bestimmten verfügbaren Einkom-
men aus, das der Arbeitskraft nach Steuern zur 
Verfügung stehen muss. Die Berechnungen 
gehen überdies davon aus, dass die Arbeits-
kräfte über verschiedene Finanzierungswege 
kompensiert werden können: Barbezahlung, 
Einlagen in Vorsorgeeinrichtungen, Aktien-
bezugsrechte und Vergünstigungen. 

Tabelle 3 zeigt die effektive Durchschnitts-
steuerbelastung für allein stehende, hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte für ausgewählte 
Regionen. Drei unterschiedliche Einkom-
mensniveaus nach Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen werden verglichen (50 000, 
100 000 und 200 000 Euro), bestehend aus 
75% Barvergütung, 20% Einlagen in Vorsor-
geeinrichtungen und 5% Vergünstigungen. 

Ein Arbeitgeber muss in Zug 132 879 Euro 
für einen hoch qualifizierten Arbeitnehmer 
zahlen, damit dieser nach Steuern und Abga-
ben ein Einkommen von 100 000 Euro erzielt. 
In Finnland betragen die Beschäftigungskos-
ten 229 854 Euro, um dem Arbeitnehmer das 
gleiche Einkommen nach Steuern und Abga-
ben gewähren zu können. 

Während die Schweizer Kantone bei einem 
verfügbaren Einkommen bis zu 100 000 Euro 
für ihre hoch qualifizierten Arbeitskräfte als 

Aggregierte Steuerbelastung auf Unter-
nehmensebene und Stufe Anteilseigner

Die bisher vorgestellten Belastungskon-
zepte beschränken sich auf die Unterneh- 
mensebene. In der Regel spielen nicht nur die 
unmittelbar beim Unternehmen ansetzenden 
Steuern, sondern auch die beim Investor auf 
Haushaltsebene greifenden Steuern eine Rol-
le. Die Besteuerung der Anteilseigner durch 
Einkommenssteuern auf Dividenden, Zins-
zahlungen und Veräusserungsgewinnen und 
durch persönliche Vermögenssteuern ist in die 
Berechnung der effektiven Steuersätze einzu-
beziehen. 

Die Steuerlast auf Ebene der Anteilseigner 
ist vor allem für kleine und mittelgrosse Un-
ternehmen (KMU) – im Gegensatz zu auslän-
dischen Anteilseignern und inländischen ins-
titutionellen Investoren – von Bedeutung. Da 
die Standortwahl bei diesen Unternehmen 
nicht im Vordergrund steht, ist die effektive 
Grenzsteuerbelastung weitaus wichtiger als 
die effektive Durchschnittssteuerbelastung. 
Typischerweise hängt die effektive Gesamt-
grenzsteuerbelastung in hohem Masse von der 
Besteuerungssituation des Anteilseigners ab. 
Zudem variiert die Steuerbelastung in der 
Regel je nach Finanzierungsart. 

In Tabelle 2 sind die effektiven Grenzsteu-
ersätze bei aggregierter Betrachtung von Un-
ternehmen und Anteilseignern mit nicht qua-
lifizierenden Beteiligungen aufgelistet. Die 
Ergebnisse sind sowohl im Finanzierungsmit-
tel als auch nach den Finanzierungsarten Ge-
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 Quelle: BAK Basel Economics; ZEW, IBC Taxation Index 2005 / Die Volkswirtschaft

Grafik 2

Effektive Grenzsteuerbelastung (EMTR) von Unternehmen in %, 2005
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attraktivste Standorte gelten, büsst die Schweiz 
ihre Top-Position bei einem verfügbaren Ein-
kommen von 200 000 Euro teilweise und bei 
den städtischen Zentren sogar vollständig 
ein. 

Die hier ausgewiesenen effektiven Durch-
schnittssteuerbelastungen wurden aufgrund 
eines konstruierten Vergütungsfalls vorge-
nommen. In der Realität bestehen jedoch 
verschiedene länderspezifische Möglichkeiten 
zur Steueroptimierung für unterschiedliche 
Vergütungsformen, die dann zu Steuerbelas-
tungen führen, die von den hier ausgewiese-
nen Belastungsindizes abweichen können. 

Folgerungen für die Schweiz

In Grafik 3 werden 13 Kantone sowie eine 
Reihe von Ländern entsprechend ihrer Steuer-
belastung für Unternehmen und hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte relativ zum Durchschnitt 
der einbezogenen Kantone positioniert. Die 
vertikale Achse misst die Unternehmenssteu-
erbelastung: Je weiter unten ein Land einge-
tragen ist, desto tiefer seine Unternehmens-
steuerbelastung und desto höher seine 
Standortattraktivität. Die horizontale Achse 
bildet die Steuerbelastung für hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte bei einem verfügbaren 
Einkommen von 100 000 Euro ab: Je weiter 
links ein Land eingetragen ist, desto niedriger 
ist dessen Steuerbelastung für hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte und desto höher ist seine 
Standortattraktivität. Eine Positionierung 
links unten drückt also eine hohe Standortat-
traktivität gemessen an beiden Kriterien aus; 
entsprechend ist eine Positionierung rechts 
oben insgesamt unvorteilhaft. Die Abbildung 
verdeutlicht, dass die Schweizer Kantone ge-
messen an beiden Kriterien sehr gut positio-
niert sind. Diese günstige Ausgangslage dürfte 
wesentlich vom institutionellen Arrangement 
(dezentrale Steuerkompetenzen und direkte 
Volksrechte) beeinflusst sein, das die Schwei-
zer Steuerpolitik trägt.

In die Spitzengruppe der drei Kantone Zug, 
Nidwalden und Schwyz hat sich allerdings 
auch die Slowakei angesiedelt. Und bei der 
besonders wichtigen Unternehmensbesteue-
rung zieht Irland mit Zug gleich, während die 
neuen EU-Staaten Polen, Ungarn, Slowenien 
und Tschechien sowie Österreich zum 
Hauptharst der Schweizer Kantone aufge-
schlossen haben oder diese zum Teil sogar 
hinter sich lassen. Ausserdem fällt der Ver-
gleich bei nicht abgebildeter aggregierter 
Steuerbelastung von Unternehmen und An-
teilseigner für die meisten Schweizer Kantone 
weniger vorteilhaft aus. Die Steuerbelastung 
der Anteilseigner ist jedoch für die Standortat-
traktivität weniger wichtig. 

Damit manifestieren sich auch die 
Schwachstellen im Schweizer Steuersystem, 
die wegen der dynamischen Entwicklung des 
internationalen Steuerwettbewerbs den Steu-
ervorteil der Schweiz langfristig in Frage stel-
len. Steuerreformen in anderen Ländern – wie 
die Flat-Rate-Tax-Revolution in Osteuropa 
oder die duale Einkommenssteuer in den 
nordischen Staaten – erhöhen den Wettbe-
werbsdruck auch für die Schweiz. Vor allem 
die Standortattraktivität der neuen EU-Mit-
gliedsländer dürfte sich mit der zunehmenden 
Integration in die EU und der wachsenden 
Rechtssicherheit in den nächsten Jahren wei-
ter erhöhen. Insofern muss die Bedeutung der 
vorausgehenden Vergleiche bestehender Steu-

Rang Land Spezifizierung EMTR Einbehaltene Neues Fremd-
   Mittel Gewinne Eigenkapital kapital

1 Tschechische Rep. Prag 21.1 24.4 40.1 6.3

2 Slowakei Bratislava 25.7 31.5 17.0 17.0

3 Belgien  26.4 31.3 54.1 -2.7

4 Italien Minimum 29.1 39.2 43.8 -6.9

5 Polen Warschau 29.1 32.5 39.8 18.5

6 Italien Maximum 29.7 39.7 44.1 -5.6

7 Schweiz NW 31.1 24.1 50.7 33.2

8 Österreich  31.6 28.1 52.2 28.1

9 Schweiz ZG 31.8 25.7 49.6 33.8

10 Schweiz SZ 34.3 30.3 53.1 32.5

11 Irland Dublin 35.9 33.8 60.9 26.0

12 Niederlande Minimum 37.8 47.2 47.2 7.1

13 Niederlande Maximum 38.2 47.5 47.5 8.0

14 Luxemburg  39.2 31.3 51.9 45.0

15 Schweiz SG 47.8 33.7 68.5 54.6

16 Schweiz LU 48.3 39.3 65.8 52.3

17 Finnland Helsinki 49.5 55.5 53.6 34.2

18 Slowenien Ljubljana 50.7 26.7 64.3 65.0

19 Ungarn Budapest 51.3 47.0 59.4 54.7

20 Deutschland Minimum 52.2 43.3 62.6 59.0

21 Deutschland Maximum 53.7 45.7 64.1 59.6

22 USA Boston 55.5 59.0 62.9 45.0

23 Schweiz VS 57.6 50.5 73.7 59.5

24 Norwegen Oslo 57.7 57.7 57.2 57.7

25 Grossbritannien London 58.9 61.3 61.4 53.5

26 Schweiz ZH 60.9 51.0 76.7 65.2

27 Schweiz BE 62.2 50.4 77.9 67.8

28 Schweiz BS 63.8 57.7 78.6 64.9

29 Schweiz TI 65.3 54.3 79.8 70.3

30 Schweiz VD 65.7 56.5 80.1 69.4

31 Schweiz BL 68.3 61.3 82.1 70.1

32 Schweden Stockholm 72.2 73.7 77.3 67.0

33 Schweiz GE 77.2 70.1 87.3 79.9

34 Dänemark Kopenhagen 77.2 74.4 79.8 79.9

35 Frankreich Minimum 78.4 81.0 83.5 69.2

36 Frankreich Maximum 80.9 82.9 85.0 74.0

37 Spanien Madrid 113.2 113.7 111.3 113.1

Tabelle 2

Effektive Grenzsteuersätze (EMTR) für zum Höchstsatz besteuerte  
nicht qualifizierende Aktionäre 2005
Aggregierte Betrachtung von Unternehmen und Anteilseigner, in %

 Quelle: BAK Basel Economics; ZEW, IBC Taxation Index 2005 / Die Volkswirtschaft
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erbelastungen relativiert werden. Eine strate-
gisch ausgerichtete Steuerpolitik muss zu-
kunftsgerichtet sein und auf die langfristige 
Schaffung und Sicherung von Standortvortei-
len abzielen. 

Im Allgemeinen sollte die Steuerpolitik 
Priorität auf die Behebung von Steuernachtei-
len legen, die sich für die Schweiz im interna-
tionalen Steuerwettbewerb als besonders ge-
wichtig herauskristallisieren. Die Massnah- 
men sollten sich dabei speziell auf besonders 
mobile Steuerbasen konzentrieren, für welche 
die Standortfrage umso wichtiger ist. Prioritär 
sind vor allem Massnahmen zur Reduktion 

Kasten 2

Standortattraktivität im Niedrig-
lohnbereich

Wie die Grafik 4 illustriert, ist die Schwei-
zer Standortattraktivität im Niedriglohn-
bereich problematisch. Das Sozialhilfeniveau 
(hier vereinfachend durch die SKOS-Richt-
linien dargestellt, im Wissen, dass in Realität 
erhebliche Abweichungen davon bestehen) 
ist höher als die durchschnittlichen Nettolöh-
ne konkurrierender Staaten. Damit entsteht 
ein erheblicher Migrationsdruck in die 
Schweiz im Niedriglohnbereich, solange kei-
ne Lohnanpassungen möglich sind. Wird die 
Migration durch arbeitsmarktliche Massnah-
men beschränkt, erhöht sich der Druck auf 
den heimischen Arbeitsmarkt über Auslage-
rungen arbeitsintensiver Prozesse. Arbeits-
marktliche Beschränkungen und Lohnersatz-
systeme führen somit zu Arbeitslosigkeit bzw. 
zu einer Migration der heimischen Arbeits-
kräfte in die sozialen Sicherungssysteme. 

Eine Lösung des Problems kann in einem 
Lohnzuschusssystem bestehen. Ein solches 
lässt einerseits Lohnflexibilität zu und ent-
schärft damit den Druck auf die Migration, 
die Auslagerung arbeitsintensiver Prozesse, 
auf den Arbeitsmarkt und auf die sozialen 
Sicherungssysteme. Andererseits garantieren 
Steuergutschriften, dass das Einkommens-
niveau der Beschäftigten durch den Zuschuss 
bzw. die Gutschrift bei sinkenden Löhnen 
nicht ebenfalls sinken muss.

Tabelle 3

Effektive Durchschnittssteuerbelastung (EATR) für hoch qualifizierte Arbeitskräfte, 2005a

Alleinstehende, in % der Beschäftigungskosten

Verfügbares Einkommen  Verfügbares Einkommen   Verfügbares Einkommen 
50 000 Euro  100 000 Euro  200 000 Euro

 Region EATR % Region EATR % Region EATR %

1 Zug 19.7 1 Zug 24.7 1 Slowakei 26.5

2 Schwyz 20.7 2 Schwyz 25.4 2 Zug 28.3

3 Nidwalden 23.0 3 Slowakei 26.5 3 Schwyz 29.3

4 Zürich 24.1 4 Nidwalden 27.2 4 Nidwalden 31.1

5 Luzern 26.8 5 Zürich 31.2 5 Texas 34.3

6 Wallis 26.9 6 Texas 31.7 6 Luzern 36.9

7 Tessin 27.4 7 Luzern 31.7 7 Wallis 38.6

8 Texas 27.7 8 Tessin 34.3 8 Zürich 39.3

9 Slowakei 29.0 9 Wallis 34.6 9 Polen 39.4

10 Basel-Stadt 29.1 10 Basel-Stadt 34.7 10 St. Gallen 40.2

11 St. Gallen 29.6 11 Basel-Landschaft 35.7 11 Massachusetts 40.3

12 Bern 29.9 12 Bern 36.0 12 Tessin 40.5

13 Basel-Landschaft 30.0 13 St. Gallen 36.1 13 Basel-Stadt 40.5

14 Genf 30.7 14 Massachusetts 36.8 14 Österreich 41.6

15 Waadt 31.3 15 Genf 36.9 15 Spanien 41.8

16 Niederlande 32.3 16 New York 38.1 16 Bern 42.0

17 Massachusetts 33.2 17 Österreich 38.5 17 Luxemburg 42.3

18 Österreich 33.8 18 Waadt 38.5 18 New York 42.3

19 New York 33.9 19 Polen 39.2 19 Basel-Landschaft 42.3

20 Kalifornien 34.1 20 Luxemburg 39.3 20 Deutschland 42.5

21 Luxemburg 34.2 21 Kalifornien 39.5 21 Ungarn 43.0

22 Irland 36.0 22 Spanien 39.7 22 Genf 43.3

23 Spanien 36.1 23 Vereinigtes Königreich 40.0 23 Tschechische Rep. 43.5

24 Norwegen 36.5 24 Irland 41.6 24 Vereinigtes Königreich 44.0

25 Vereinigtes Königreich 37.2 25 Deutschland 41.8 25 Kalifornien 44.0

26 Polen 38.8 26 Ungarn 42.5 26 Irland 44.2

27 Dänemark 39.3 27 Tschechische Rep. 43.0 27 Waadt 45.4

28 Ungarn 41.1 28 Niederlande 43.8 28 Italien 46.9

29 Deutschland 41.5 29 Frankreich 44.3 29 Niederlande 48.2

30 Frankreich 42.7 30 Italien 44.6 30 Frankreich 51.3

31 Tschechische Rep. 42.9 31 Dänemark 48.0 31 Dänemark 51.4

32 Italien 44.8 32 Norwegen 48.9 32 Norwegen 53.3

33 Schweden 46.8 33 Schweden 51.9 33 Schweden 54.8

34 Slowenien 47.2 34 Slowenien 52.3 34 Slowenien 54.9

35 Belgien 51.1 35 Belgien 55.0 35 Belgien 57.1

36 Finnland 51.4 36 Finnland 56.5 36 Finnland 58.9

 Quelle: BAK Basel Economics; ZEW, IBC Taxation Index 2005 /  
Die Volkswirtschaft

a Die effektive Durchschnittssteuerbelastung EATR ist wie folgt defi-
niert: EATR = Beschäftigungskosten – verfügbares Einkommen/
Beschäftigungskosten. Die Beschäftigungskosten umfassen das 
Bruttogehalt, die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und 
Lohnsummensteuern, die Vorsorgebeiträge des Arbeitgebers sowie 
die nichtsteuerpflichtigen Gehaltsbestandteile. Die MwSt. und be-
sondere Verbrauchssteuern sind also nicht enthalten, obwohl auch 
sie die Kaufkraft der Arbeitskräfte mindern und daher gemäss Kon-
zept eigentlich vom Arbeitgeber kompensiert werden müssten. 

Anmerkung: Die Steuerbelastung für die schweizerischen Kantone wur-
de für die Kantonshauptorte berechnet.
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der Steuerbelastung von Unternehmen und 
Investoren. Zu den Steuern, welche auf Stufe 
Unternehmen greifen und damit die Investiti-
onen direkt belasten, zählen die Gewinnsteuer 
von Bund, Kantonen und Gemeinden, die 
kantonalen Kapital- und Liegenschaftssteu-
ern sowie die Emissionsabgabe. Die nicht 
ertragsabhängige Kapitalsteuer und insbe-
sondere die Emissionsabgabe als Trans-
aktionssteuer stellen also nicht nur eine in-
effiziente Form der Steuererhebung dar, 
sondern vermindern auch die Standortattrak-
tivität. 

Die Steuerautonomie der Kantone dürfte 
sich im verschärften internationalen Stand-
ortwettbewerb als grosser Vorteil für die 
Schweiz erweisen. Im Steuerwettbewerb ha-
ben kleine Gebietskörperschaften gegenüber 
den grossen komparative Vorteile. Dieser Vor-
teil wird durch die Steuerautonomie der Kan-
tone noch akzentuiert. In zahlreichen Kanto-
nen sind denn auch Steuersenkungen in 
Planung oder bereits umgesetzt. Dabei dürf-
ten – neben der Verteilung der Erlöse aus dem 
Verkauf des Nationalbankgoldes – die günsti-
gen Anreizwirkungen infolge der Neurege-
lung des Finanzausgleichs eine wesentliche 
Rolle spielen. Im Rahmen der Unternehmens-
steuerreform II sollen die Kantone zudem 
mehr Spielraum bei der Kapitalsteuer erhal-
ten. 

Kasten 3
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Grafik 3

Besteuerung von Unternehmen und von hoch qualifizierten Arbeitskräften  
im internationalen Vergleich, 2005
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Nettolohneinkommen für OECD-Länder im Vergleich zum Sozialleistungsniveau der Schweiz, 2004 


